
Allgemeine Bedingungen  
der Stadtwerke He�stedt GmbH (SWH) 
für Erzeugungsanlagen zum Netzanschluss und 
dessen Nutzung zur Entnahme und Einspeisung 
elektrischer Energie (AB-E) 

gül#g ab dem 01.03.2026 

Pos: 1 /SWH - VS-W-V-V/Nicht mehr verwendete Module/Variablensteuer ung: Variablen (Nur Kur zname) (Ungül #ge Fassung 01 ) @ 19 \mod_17 20533 0216 07_6. docx @ 2 1134 7 @ @ 1  

Pos: 2.1 /SWH - VS -W-V-V/AG B/Ü berschri=e n/1. Ebe ne/A - D/Anwendung sbereich @ 18\ mod_171 9995 57971 8_6.docx @ 20 9853  @ @ 1  

1. Anwendungsbereich 
Pos: 2.2 /SWH - VS -W-V-V/AG B/Strom/AB-E/Anwendungsbereich/Die AB-E regeln ... und Anschlussnutzungsverhältnisses. @ 19\ mod_1720 6861 19972 _6.docx @ 212 010 @ @ 1  

Die AB-E regeln auf der Grundlage der „Technischen 

Mindestanforderungen der Mi�eldeutsche Netzgesellscha= 

Strom mbH zum Netzanschluss und dessen Nutzung (TMA)“ 

ergänzende Bedingungen, die für den Netzanschluss, die 

Anschlussnutzung sowie die Abnahme und Vergütung der 

eingespeisten elektrischen Energie gelten. 

Die AB-E sind Bestandteil des Netzanschluss- und 

Anschlussnutzungsverhältnisses. Als Erzeugungsanlagen im 

Rahmen dieser AB-E gelten sowohl Anlagen, die ausschließlich 

der Stromerzeugung dienen, als auch Energiespeicheranlagen. 
Pos: 3 /SWH - VS-W-V-V/ AG B/Überschri=en/ Teil x .../Teil 1 Netzanschl uss @ 1 8\mod_1 71999 5606 079_6. docx @ 20994 0 @ @ 1  

 

3.4. Die Netzanschlusskosten und/oder der Baukostenzuschuss sind 

vor Inbetriebsetzung bzw. vor Inanspruchnahme der 

Leistungserhöhung zu zahlen. 
Pos: 5.8 /SWH - VS -W-V-V/AG B/Strom/AB-E/Kosten des Netzanschlusses/Soweit gesetzliche, ... an seiner Anlage. @ 19 \mod_17 20686 0003 35_6. docx @ 2 1197 1 @ @ 1  

3.5. Soweit gesetzliche, technische oder wirtscha=liche Bedingungen 

eine technische Veränderung (z. B. Änderung der Netzspannung, 

Erhöhung der Kurzschlussfes#gkeit) erforderlich machen, trägt 

der Anschlussnehmer die Kosten der dadurch notwendig 

werdenden Maßnahmen an seiner Anlage. 
Pos: 5.9 /SWH - VS -W-V-V/AG B/Strom/AB-E/Kosten des Netzanschlusses/ Nimmt der Anschl ussnehmer ... Kosten der Beschädigunge n. @ 19\ mod_172 0685 99118 2_6.docx @ 21 1968 @ @ 1  

3.6. Nimmt der Anschlussnehmer Einwirkungen auf den 

Netzanschluss vor oder lässt dies wissentlich zu, trägt er die 

Kosten der Beschädigungen. 
Pos: 6.1 /SWH - VS -W-V-V/AG B/Ü berschri=e n/1. Ebe ne/M - P/Netzanschl usskapazität (NAK) @ 19\mod_1 7206 04278 828_ 6.docx @ 2115 30 @ @ 1  

Teil 1 Netzanschluss 
Pos: 4.1 /SWH - VS -W-V-V/AGB/Ü berschri=en/1. Ebe ne/M - P/Netza nschlussverhältnis @ 1 8\mod_1 7199 95635 952_ 6.docx @ 2099 43 @ @ 1 

 

4. Netzanschlusskapazität (NAK) 
Pos: 6.2 /SWH - VS -W-V-V/AG B/Strom/AB-E/Netzanschlusska pazität (NAK)/I m Fall der Überschreitung ... in Rechnung stellen. @ 19\ mod_ 1720 68588 9534 _6.docx @ 211 953 @ @ 1  

2. Netzanschlussverhältnis 
Pos: 4.3 /SWH - VS -W-V-V/AG B/Strom/AB-E/Netzanschlussver hältnis/Das Netzanschlussver hältnis umfasst ... zu Stande. @ 1 9\mod_1 72068 6080 022_6. docx @ 21199 8 @ @ 1  

2.1. Das Netzanschlussverhältnis umfasst Anschluss und Betrieb der 

elektrischen Anlage des Anschlussnehmers am 

Elektrizitätsverteilernetz der SWH (Netz). Es kommt 

erstmalig durch die Anmeldung des Anschlussnehmers zur 

Herstellung des Netzanschlusses und die Bestä#gung der 

technischen Daten zum Netzanschluss von SWH zu 

Stande. 
Pos: 4.4 /SWH - VS -W-V-V/AG B/Strom/AB-E/Netzanschlussver hältnis/Bei m Wechsel des Anschlussne hmers ... Vertragsübergang. (202 4-0 7-1 1 10:2 1:36 ) @ 16\ mod_169 9271 91694 7_6.docx @ 18 9681 @ @ 1  

2.2. Beim Wechsel des Anschlussnehmers tri� der neue 

Anschlussnehmer in das bestehende Netzanschlussverhältnis ein. 

Für bis dahin begründete Zahlungsansprüche und 

Verbindlichkeiten bleibt der bisherige Anschlussnehmer 

berech#gt und verpflichtet. Der bisherige Anschlussnehmer hat 

den Eigentumsübergang der elektrischen Anlage und den neuen 

Anschlussnehmer SWH umgehend mitzuteilen. 

SWH bestä#gt dem neuen Anschlussnehmer den 

Vertragsübergang. 
Pos: 4.5 /SWH - VS -W-V-V/AG B/Strom/AB-E/Netzanschlussver hältnis/Anschl ussne hme r, die nicht ... einverstande n erklärt. (2024-07-11 10:21:45 ) @ 1 6\mod_16 9927 19877 04_6. docx @ 1 8968 4 @ @ 1  

2.3. Anschlussnehmer, die nicht Grundstücks- und/oder 

Gebäudeeigentümer sind, sind dafür verantwortlich, dass der 

jeweilige Grundstücks- und/oder Gebäudeeigentümer sich mit 

den Pflichten aus dem Netzanschlussverhältnis auf dem im 

Internet bereitgestellten Vordruck (Eigentümererklärung) 

einverstanden erklärt. 
Pos: 5.1 /SWH - VS -W-V-V/AG B/Ü berschri=e n/1. Ebe ne/I - L/Kosten des Netzanschlusses @ 19\mod_1 7206 8605 8457_ 6.docx @ 2119 92 @ @ 1  

3. Kosten des Netzanschlusses 
Pos: 5.2 /SWH - VS -W-V-V/AG B/Strom/AB-E/Kosten des Netzanschlusses/Der Anschlussne hmer trägt ... pauschal berechnet werden. @ 1 9\mod_17 2068 60509 98_6. docx @ 2 1198 9 @ @ 1  

3.1. Der Anschlussnehmer trägt alle Kosten für die von ihm 

veranlasste Herstellung, Änderung, Trennung oder Demontage 

des Netzanschlusses, soweit hierfür keine gesetzliche 

Kostentragungspflicht durch den Netzbetreiber besteht. Die 

Netzanschlusskosten können auf Grundlage der durchschni�lich 

für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet 

werden. 
Pos: 5.4 /SWH - VS -W-V-V/AG B/Strom/AB-E/Kosten des Netzanschlusses/Für die Bereitstellung ... des Netzbetreibers fallen. @ 1 9\mod_17 2068 60347 44_6. docx @ 2 1198 3 @ @ 1 

3.2. Für die Bereitstellung oder Erhöhung der Netzanschlusskapazität 

zahlt der Anschlussnehmer einen Baukostenzuschuss. Dieser 

entspricht den anteiligen Herstellungskosten der dem 

Netzanschluss vorgelagerten Netzanlagen bis zu einem 

geeigneten, ausreichend leistungsstarken Punkt im Netz. 

Ausgenommen sind Baukostenzuschüsse, die unter eine 

gesetzliche Kostentragungspflicht des Netzbetreibers fallen. 
Pos: 5.6 /SWH - VS -W-V-V/AG B/Strom/AB-E/Kosten des Netzanschlusses/Der Anschlussne hmer erhält ... de s Netzanschlusses bea u=ragt. @ 19\mod_17 20686 0191 47_6. docx @ 2 11977 @ @ 1  

3.3. Der Anschlussnehmer erhält ein Angebot über die 

Netzanschlusskosten und/oder den Baukostenzuschuss. Mit 

Annahme des Angebotes wird SWH mit der 

Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses beau=ragt. 
Pos: 5.7 /SWH - VS -W-V-V/AG B/Strom/AB-E/Kosten des Netzanschlusses/Die Netzanschlusskosten ... zu zahlen. @ 19\ mod_ 1720 68600 9415_ 6.docx @ 211 974 @ @ 1 

 

4.1. Im Fall der Überschreitung der NAK wird SWH dem 

Anschlussnehmer für die zusätzlich in Anspruch genommene NAK 

einen Baukostenzuschuss in Rechnung stellen. 
Pos: 6.3 /SWH - VS -W-V-V/AG B/Strom/AB-E/Netzanschlusska pazität (NAK)/Erreicht in den vergangenen ..., mi�eile n. @ 19\ mod_172 0685 91568 7_6.docx @ 21 1956 @ @ 1  

4.2. Erreicht in den vergangenen fünf Jahren die an der 

Anschlussstelle in Anspruch genommene Leistung nicht 50 % der 

vereinbarten NAK, ist SWH berech#gt, die NAK unter 

Berücksich#gung des tatsächlichen Leistungsbedarfs und der 

absehbaren Leistungsentwicklung anzupassen. 

Steigt der Leistungsbedarf innerhalb von fünf Jahren ab der 

letzten Anpassung nachweislich, kann der Anschlussnehmer eine 

kostenfreie Erhöhung der NAK bis zur Höhe vor der letzten 

Anpassung verlangen. Der Anschlussnehmer wird 

SWH den steigenden Leistungsbedarf rechtzei#g, 

mindestens drei Monate zuvor, mi�eilen. 
Pos: 7.1 /SWH - VS -W-V-V/AG B/Ü berschri=e n/1. Ebe ne/E - H/Ei nspeise kapazität @ 19\ mod_ 1720 17384 7261 _6.docx @ 210 694 @ @ 1  

5. Einspeisekapazität 
Pos: 7.2 /SWH - VS -W-V-V/AG B/Strom/AB-E/Einspeisekapa zität/Wird den Anschlussnutzern ... im Netzanschlussverhältnis. @ 19\mod_ 17206 8587 1275_ 6.docx @ 2119 47 @ @ 1  

Wird den Anschlussnutzern eine geänderte Einspeisekapazität 

durch SWH bestä#gt, erfolgt eine Anpassung der 

Einspeisekapazität im Netzanschlussverhältnis. 
Pos: 8.1 /SWH - VS -W-V-V/AG B/Ü berschri=e n/1. Ebe ne/I - L/Inbetriebsetzung @ 1 8\mod_1 71999 5515 690_6. docx @ 20982 6 @ @ 1  

6. Inbetriebsetzung 
Pos: 8.2 /SWH - VS -W-V-V/AG B/Strom/AB-E/Inbetriebsetzung/ <v>T - Kurzname</v> kann die K osten ... pauschal berechnet werden. @ 19\ mod_172 0685 7826 56_6.docx @ 2 11938  @ @ 1  

SWH kann die Kosten für die Inbetriebsetzung von 

Netzanschlüssen und elektrischen Anlagen oder die Abnahme 

einer Erzeugungsanlage zur Inbetriebsetzung in Rechnung stellen. 

Die Kosten können auf der Grundlage der durchschni�lich für 

vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet 

werden. 
Pos: 9 /SWH - VS-W-V-V/ AG B/Überschri=en/ Teil x .../Teil 2 Anschlussnutzung @ 18\ mod_17 19995 4868 72_6. docx @ 2 09823 @ @ 1  

Teil 2 Anschlussnutzung 
Pos: 10.1 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Ü berschri=en/1. Ebe ne/M - P/Nutzung des Netzanschlusses @ 18\ mod_ 17199 9546 1249_ 6.docx @ 2098 05 @ @ 1  

7. Nutzung des Netzanschlusses 
Pos: 10.2 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Nutzung de s Netzanschlusses/Grundlage der Anschlussnutzung ist ein bestehe ndes Netzanschlussverhältnis. @ 19\mod_1 7206 85674 311_ 6.docx @ 2119 23 @ @ 1 

7.1. Grundlage der Anschlussnutzung ist ein bestehendes 

Netzanschlussverhältnis. 
Pos: 10.3 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Nutzung de s Netzanschlusses/Der Anschlussnutzer meldet ... einzuspeise n. @ 19\ mod_172 0685 6864 50_6.docx @ 21 1926  @ @ 1  

7.2. Der Anschlussnutzer meldet den Beginn der Nutzung des 

Anschlusses bei SWH mit den im Internet 

bereitgestellten Vordrucken an. Mit Bestä#gung der 

Anschlussnutzung von SWH hat der Anschlussnutzer 

das Recht, elektrische Energie zu entnehmen und/oder 

einzuspeisen. 
Pos: 10.4 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Nutzung de s Netzanschlusses/ Bezieht der Anschlussnutzer Energie, ... U nterbrechung der Anschlussnutzung. @ 2 2\mod_17 6831 92761 90_6. docx @ 2 3864 0 @ @ 1 
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7.3. Bezieht der Anschlussnutzer Energie aus dem Netz, ohne dass 

SWH diese Energieentnahme einem Stromlieferanten 

zuordnen kann, erklärt sich der Anschlussnutzer damit 

einverstanden, dass die von ihm bezogene elektrische Energie 

vom Übergangsversorger (Aushilfslieferanten) zu dessen gül#gen 

Preisen und Bedingungen geliefert wird (Übergangsversorgung). 

Der Anschlussnutzer ist weiterhin damit einverstanden, dass 

SWH dem Übergangsversorger die Erklärung des 

Anschlussnutzers über die Aufnahme der Übergangsversorgung 

und dafür die Daten des Anschlussnutzers im erforderlichen 

Umfang an den Übergangsversorger übermi�elt. Zu diesen Daten 

gehören insbesondere die aktuell bekannte letzte 

Abrechnungsmenge in der Regel für den Zeitraum eines Jahres 

und die Jahreshöchstleistung an der betreffenden 

Anschlussstelle. Der jeweilige Übergangsversorger ist auf der 

Internetseite von SWH veröffentlicht. Die gül#gen 

Preise und Bedingungen für die Übergangsversorgung 

veröffentlicht der Übergangsversorger auf seiner Internetseite. 

Sofern der Übergangsversorger die Belieferung elektrischer 

Energie im Rahmen der Übergangsversorgung (Aushilfsenergie) 

ablehnt oder diese kündigt und kein anderer Lieferant den 

Anschlussnutzer beliefert, ist der Anschlussnutzer nicht 

berech#gt, Energie aus dem Netz zu entnehmen. Zur Vermeidung 

einer unberech#gten Energieentnahme kann SWH 

die Anschlussnutzung unverzüglich unterbrechen. Bis zur 

Unterbrechung der Anschlussnutzung ist der Anschlussnutzer 

damit einverstanden, dass der Übergangsversorger für diesen 

Zeitraum elektrische Energie im Rahmen der 

Übergangsversorgung befristet liefert. Die Übergangsversorgung 

endet in diesem Fall mit der Unterbrechung der 

Anschlussnutzung. 
Pos: 10.6 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Nutzung de s Netzanschlusses/ Bei einer unberech#gten.... Scha denersatz verlangen @ 22\ mod_17 68319 5799 76_6. docx @ 2 38643  @ @ 1  

7.4. Bei einer unberech#gten Entnahme kann SWH vom 

Anschlussnutzer Schadenersatz verlangen 
Pos: 10.7 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Nutzung de s Netzanschlusses/Einspeise mengen, die nach ... des Anschlussnutzers. @ 19\ mod_1720 6857 61103 _6.docx @ 211 932 @ @ 1  

 Pos: 13.3 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Netz- und Systemsicherheit/Kosten für Installa#on ... trägt der Einspeiser. @ 19\ mod_172 06854 1334 7_6.docx @ 21 1890 @ @ 1 

10.2. Kosten für Installa#on und Betrieb der erforderlichen technischen 

Einrichtungen zur Regelung der Einspeiseleistung sowie zur 

Umsetzung des Redispatch für seine Anlagen trägt der Einspeiser. 
Pos: 14 /SWH - VS -W-V-V/AGB/Ü berschri=en/Teil x .../Teil 3 Abnahme und Vergütung der einge speisten elektrischen Energie @ 1 9\mod_1 72068 5404 592_6. docx @ 2118 87 @ @ 1 

Teil 3 Abnahme und Vergütung der eingespeisten elektrischen Energie 
Pos: 15.1 /SW H - VS -W -V-V/AGB/ Überschri=en/1. E bene/E - H/Grundlagen @ 1 9\mod_1 72068 5388 511_6. docx @ 2118 81 @ @ 1 

11. Grundlagen 
Pos: 15.2 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Grundlagen/v>T - Kurzna me</v> ist zur Abnahme ... oder vertragliche Grundlage besteht. @ 19\mod_ 17206 8538 0825_ 6.docx @ 211 878 @ @ 1 

11.1. SWH ist zur Abnahme und Vergütung von 

Einspeisemengen verpflichtet, soweit dafür eine gesetzliche oder 

vertragliche Grundlage besteht. 
Pos: 15.3 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Grundlagen/Der Einspeiser hat ... bei Änderungen der Erze ugungsa nlage. @ 19\ mod_ 1720 68537 1498_ 6.docx @ 211 875 @ @ 1 

11.2. Der Einspeiser hat als Voraussetzung für die Abnahme und 

Vergütung die nach den gesetzlichen Vorschri=en erforderlichen 

Nachweise gegenüber SWH zu erbringen. Dies gilt 

insbesondere vor Inbetriebsetzung und bei Änderungen der 

Erzeugungsanlage. 
Pos: 15.4 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Grundlagen/Sofer n die gesetzlichen ... s chri=lich mitzuteilen. @ 1 9\mod_17 2068 53624 99_6. docx @ 2 1187 2 @ @ 1 

11.3. Sofern die gesetzlichen Abnahme- und 

Vergütungsvoraussetzungen vorübergehend nicht vorliegen oder 

wegfallen, ist dies SWH unverzüglich schri=lich 

mitzuteilen. 
Pos: 15.5 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Grundlagen/Sofer n nebe n der Stromeinspeisung ... die da mit zusammenhängenden Koste n. @ 19\ mod_172 06853 5125 1_6.docx @ 21 1869 @ @ 1  

11.4. Sofern neben der Stromeinspeisung auch eine Eigenversorgung 

staTindet, ist der Anlagenbetreiber für die Installa#on der für die 

Erfassung der Eigenversorgung erforderlichen Messeinrichtungen 

sowie für deren Betrieb und die Einhaltung der eichrechtlichen 

Vorschri=en verantwortlich und trägt die damit 

zusammenhängenden Kosten. 
Pos: 15.6 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Grundlagen/Zur Bes#mmung von ..., ange messe n berücksich#gt. @ 19\ mod_ 1720 68534 2473 _6.docx @ 211 866 @ @ 1  

11.5. Zur Bes#mmung von an der Übergabestelle eingespeisten 

Energiemengen werden Verluste, die zwischen Übergabestelle 

und Messort entstehen, angemessen berücksich#gt. 
Pos: 15.7 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Grundlagen/In Fällen der U nterbrechung ... von mi� elbar angeschlosse nen Anlagen. @ 19\mod_ 17206 8530 5417_ 6.docx @ 2118 63 @ @ 1  

11.6. In Fällen der Unterbrechung gemäß den TMA ruht die 

Abnahmeverpflichtung. Schadensersatzansprüche sind 

ausgeschlossen, insbesondere von mi�elbar angeschlossenen 

Anlagen. 
Pos: 16.1 /SW H - VS -W -V-V/AGB/ Überschri=en/1. E bene/A - D/Abnahme und Vergütung nach EEG @ 19\ mod_17 2068 52651 40_6. docx @ 2 1185 7 @ @ 1 

7.5. Einspeisemengen, die nach EEG1 oder nach KWKG2 mi�els 

kaufmännisch-bilanzieller Weitergabe in das Netz eingespeist 

werden, wirken erhöhend auf die Entnahme elektrischer Energie 

des Anschlussnutzers. 
Pos: 11.1 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Ü berschri=en/1. Ebe ne/A - D/Blindstrom @ 19\mod_1 7206 03454 201_6 .docx @ 2114 43 @ @ 1  

8. Blindstrom 
Pos: 11.2 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Blindstrom/ Bei Abweichungen vom ... Vorgaben si cherstellen. @ 19\ mod_17 20685 6485 02_6. docx @ 2 11917 @ @ 1  

Bei Abweichungen vom vorgegebenen cos  nach den TMA ist 

SWH berech#gt, Blindmehrarbeit in Rechnung zu 

stellen oder Maßnahmen zu ergreifen, die die Einhaltung der 

Vorgaben sicherstellen. 
Pos: 12.1 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Ü berschri=en/1. Ebe ne/E - H /Ha=ung @ 18\mod_1 7199 95421 344_ 6.docx @ 2097 81 @ @ 1  

9. Ha=ung 
Pos: 12.2 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Ha=ung bei Störungen der Anschl ussnutzung/<v>T - Kurzname</v> ha=et ... ist als Anhang beigefügt. @ 19\ mod_1720 6855 09074 _6.docx @ 211 899 @ @ 1  

9.1. SWH ha=et im Rahmen des 

Anschlussnutzungsverhältnisses dem Grunde und der Höhe nach 

sowie für Schäden aus Unterbrechung oder Unregelmäßigkeiten 

des Netzanschlusses entsprechend § 18 der NAV3. Dies gilt auch 

für gesetzliche Vertreter sowie Erfüllungs- und 

Verrichtungsgehilfen der SWH. Der Wortlaut des § 18 

NAV ist als Anhang beigefügt. 
Pos: 12.4 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Ha=ung bei Störungen der Anschl ussnutzung/Eine über Ziffer 9.1 hina usgehe nde ...; ausgeschlosse n. @ 19\ mod_172 0685 59605 7_6.docx @ 21 1905 @ @ 1  

9.2. Eine über Ziffer 9.1 hinausgehende Ha=ung ist, soweit gesetzlich 

zulässig, ausgeschlossen. 
Pos: 13.1 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Ü berschri=en/1. Ebe ne/M - P/Netz- und Syste msicherheit @ 19\ mod_1720 1737 78300 _6.docx @ 210 676 @ @ 1 

 

12. Abnahme und Vergütung nach EEG 
Pos: 16.2 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Abnahme und Vergütung nach EEG /<v>T - Kurzname</v> wird bei Vorliegen ... des EEG vergüten. @ 1 9\mod_1 72068 5222 187_6. docx @ 21185 4 @ @ 1  

12.1. SWH wird bei Vorliegen der Voraussetzungen des 

EEG und der erforderlichen Nachweise die Energiemengen 

abnehmen und nach den Regelungen des EEG vergüten. 
Pos: 16.3 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Abnahme und Vergütung nach EEG /Sofern weitere als die ... und verbrauchten Strommengen. @ 19\ mod_ 1720 6852 14374 _6.docx @ 211 851 @ @ 1  

12.2. Sofern weitere als die zur Erfassung der Gesamteinspeisung 

dienende Messeinrichtung erforderlich sind, ist für deren 

Installa#on, Betrieb und die Einhaltung der eichrechtlichen 

Vorschri=en der Einspeiser verantwortlich. Hierzu zählen 

insbesondere Messeinrichtungen zur Feststellung der 

ausgekoppelten Nutzwärmemengen, der elektrischen 

Wirkleistung von einer oder mehreren Erzeugungsanlagen sowie 

zur Bes#mmung von selbst erzeugten und verbrauchten 

Strommengen. 
Pos: 16.4 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Abnahme und Vergütung nach EEG /Im Fall der sons#gen Direkt vermar ktung ... (sons#ge Direkt vermar ktung) “. @ 19\mod_1 7206 85206 641_ 6.docx @ 2118 48 @ @ 1  

12.3. Im Fall der sons#gen Direktvermarktung erhält der Einspeiser für 

diese Energiemengen eine Vergütung für vermiedene 

Netzentgelte nach der im Internet veröffentlichten 

„Preisregelung für Einspeisungen nach Erneuerbare-Energien- 

Gesetz (sons#ge Direktvermarktung)“. 
Pos: 17.1 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Ü berschri=en/1. Ebe ne/A - D/Abnahme und Vergütung na ch K WKG @ 19\ mod_172 0685 19013 7_6.docx @ 21 1842 @ @ 1  

13. Abnahme und Vergütung nach KWKG 
Pos: 17.2 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Abnahme und Vergütung nach K WKG/Von <v>T - Kurzname </v> abgenomme ne Energiemengen ... na ch K WKG vergütet. @ 19\ mod_172 0685 18185 5_6.docx @ 21 1839 @ @ 1  

10. Netz- und Systemsicherheit 
Pos: 13.2 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Netz- und Systemsicher heit/Kommt der Einspeiser den Vorgaben ... Folgen ein. @ 19\mod_ 17206 8548 9382_ 6.docx @ 2118 93 @ @ 1  

10.1. Kommt der Einspeiser den Vorgaben der TMA nicht nach, trägt 

der Einspeiser hierdurch entstehende Kosten und steht für alle 

daraus eintretenden Folgen ein. 

 13.1. Von SWH abgenommene Energiemengen werden 

nach der im Internet veröffentlichten „Preisregelung für 

Einspeisungen nach KWKG“ zuzüglich des Zuschlags nach KWKG 

vergütet. 
Pos: 17.4 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Abnahme und Vergütung nach K WKG/Wird ne ben KW K-Strom ... zum insgesamt erzeugten Strom. @ 19\ mod_ 17206 8513 0516_ 6.docx @ 2118 33 @ @ 1 

1 Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG) in der jeweils aktuell gül#gen Fassung 

2 Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kra=-Wärme-Kopplung (Kra=wärmekopplungsgesetz– KWKG) in der jeweils aktuell gül#gen Fassung 
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13.2. Wird neben KWK-Strom Kondensa#onsstrom erzeugt, entspricht 

 der Anteil des eingespeisten KWK-Stromes am eingespeisten 

 Strom (Überschussstrom) dem Verhältnis vom erzeugten KWK- 

Strom zum insgesamt erzeugten Strom. 
Pos: 17.5 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Abnahme und Vergütung nach K WKG/Sind zur Erfa ssung ... ge mäß KWKG. @ 19\ mod_1720 6851 21446 _6.docx @ 211 830 @ @ 1  

13.3. Sind zur Erfassung des KWK-Stromanteils zusätzliche 

 Messeinrichtungen erforderlich, ist für deren Installa#on, Betrieb 

 und die Einhaltung der eichrechtlichen Vorschri=en der 

 Einspeiser verantwortlich. Hierzu zählen auch die 

 Messeinrichtungen zur Feststellung der Nutzwärmemengen 

gemäß KWKG. 
Pos: 18.1 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Ü berschri=en/1. Ebe ne/A - D/Abnahme und Vergütung ohne gesetzli chen Anspruch @ 1 9\mod_17 2068 5100 855_6. docx @ 2 1182 4 @ @ 1  

 

19. Finanzieller Ausgleich von Redispatch-Maßnahmen 
Pos: 20.2 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Finanzieller Ausgleich von Redi spatch-Maßna hme n/Der finanzielle Ausgleich von ... soweit alle erforderliche n Daten vorliegen. @ 19\ mod_ 17206 8487 5722_ 6.docx @ 2117 88 @ @ 1  

Der finanzielle Ausgleich von Redispatch-Maßnahmen wird auf 

der Grundlage der gesetzlichen und behördlichen Vorgaben im 

Gutschri=enverfahren durch SWH vorgenommen. 

Der Einspeiser erhält für jede Gutschri= einen Beleg. Die 

Gutschri= erfolgt, wenn und soweit alle erforderlichen Daten 

vorliegen. 
Pos: 21 /SWH - VS-W-V-V/AG B/Überschri=e n/Teil x .../Teil 4 Ge meinsame Vorschri=e n für Netza nschluss, Anschlussnutzung und Einspeise vergütung @ 1 9\mod_17 2068 48321 69_6. docx @ 2 1178 5 @ @ 1  

Teil 4 Gemeinsame Vorschri=en für Netzanschluss, Anschlussnutzung 

und Einspeisevergütung 
Pos: 22.1 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Ü berschri=en/1. Ebe ne/A - D/Betrieb von ele ktrischen Anlagen und Verbrauchsgeräten, Eigenerze ugung @ 1 9\mod_1 72017 3713 669_6. docx @ 21066 1 @ @ 1  

14. Abnahme und Vergütung ohne gesetzlichen Anspruch 
Pos: 18.2 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Abnahme und Vergütung ohne gesetzli chen Anspruch/Eine Abnahme und Vergütung ... ohne gesetzlichen Anspruch". @ 1 9\mod_17 2068 50919 80_6. docx @ 2 1182 1 @ @ 1  

Eine Abnahme und Vergütung der eingespeisten Energiemengen 

erfolgt nach Vereinbarung mit SWH nach der im 

Internet veröffentlichten „Preisregelung für Einspeisungen ohne 

gesetzlichen Anspruch“. 
Pos: 19.1 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Ü berschri=en/1. Ebe ne/A - D/Abrechnung von geset zliche n Vergütungen @ 19\ mod_ 1720 6850 11629 _6.docx @ 211 812 @ @ 1  

 

20. Betrieb von elektrischen Anlagen und Verbrauchsgeräten, 

Eigenerzeugung 
Pos: 22.2 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Betrieb von ele ktrischen Anlagen und Verbrauchsgeräten, Eigenerze ugung/Ma ßnahmen zur Einhaltung ... auf seine K osten dur ch. @ 1 9\mod_17 2068 4759 493_6. docx @ 21177 6 @ @ 1  

Maßnahmen zur Einhaltung der TMA führt der Anschlussnehmer/ - 

nutzer auf seine Kosten durch. 
Pos: 23.1 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Ü berschri=en/1. Ebe ne/M - P/Messstellenbetrieb und Messung @ 1 9\mod_17 2017 34902 51_6. docx @ 2 1062 5 @ @ 1 

21. Messstellenbetrieb und Messung 
Pos: 23.2 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Messstellenbetrieb und Messung/Der Anschlussne hmer/ -nutzer trägt ... Verlegungen der Messeinrichtung. @ 19\ mod_172 06846 9418 1_6.docx @ 21 1770 @ @ 1  

15. Abrechnung von gesetzlichen Vergütungen 
Pos: 19.2 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Abrechnung von gesetzliche n Vergütungen/Allgemeines ... @ 19\ mod_17 20684 9632 98_6. docx @ 2 11809  @ @ 1  

16. Allgemeines 

Die Abrechnung für von SWH abgenommene 

Einspeisemengen erfolgt auf Basis der Zähldaten und unter 

Berücksich#gung ungemessener Verluste monatlich oder jährlich. 

Der Abrechnungszeitraum läu= regelmäßig vom 01.01. bis zum 

31.12. eines Jahres. 

Sofern keine Abrechnungsdaten vorliegen, werden von 

SWH, in Abs#mmung mit dem Einspeiser, Daten 

vergleichbarer Erzeugungsanlagen oder die der internen 

Messung der Erzeugungsanlage verwendet. 
Pos: 19.4 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Abrechnung von gesetzliche n Vergütungen/ Gutschri=enverfahren ... @ 19\mod_ 17206 8494 6468_ 6.docx @ 2118 03 @ @ 1  

17. Gutschri=enverfahren 

Vergütungszahlungen werden grundsätzlich im 

Gutschri=enverfahren durch SWH vorgenommen. 

Voraussetzung ist die Erklärung des Einspeisers im Rahmen des 

Anschlussnutzungsverhältnisses. 

Der Einspeiser erhält für jede Gutschri= einen Beleg. Die 

Gutschri= bzw. die Jahresendabrechnung erfolgen in der Regel 

zum 15. Kalendertag des Folgemonats, sofern SWH 

alle erforderlichen Daten und Nachweise rechtzei#g vorliegen. 

Sofern der Einspeiser zu viel Einspeisevergütung erhalten hat und 

in der Jahresendabrechnung ein Rückforderungsbetrag 

ausgewiesen wird, ist SWH berech#gt, den 

Rückforderungsbetrag mit den folgenden monatlichen 

Abschlagszahlungen zu verrechnen. Gleiches gilt für etwaige 

andere berech#gte Forderungen der SWH. 

Hat der Einspeiser Gutschri=en erhalten, obwohl die 

erforderlichen Voraussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegen, 

ist er zur sofor#gen Informa#on und Rückzahlung verpflichtet. 

Sofern der Einspeiser Vergütungszahlungen an Dri�e abgetreten 

hat, so bestehen diese nur in dem Umfang, wie sie dem 

Einspeiser nach Abzug berech#gter Forderungen der 

SWH zustehen würden. 
Pos: 19.6 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Abrechnung von gesetzliche n Vergütungen/ Rechnungslegungsverfa hren ... @ 19\ mod_172 0684 92822 8_6.docx @ 21 1797 @ @ 1 

18. Rechnungslegungsverfahren 

Nimmt der Einspeiser nicht am Gutschri=enverfahren teil, erfolgt 

eine Vergütungszahlung nach Vorlage einer den gesetzlichen 

Anforderungen nach § 14 UStG entsprechenden 

4 

Rechnungslegung des Einspeisers. 
Pos: 20.1 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Ü berschri=en/1. Ebe ne/E - H /Finanzieller Ausgleich von Redispatch-Ma ßnahmen @ 19\ mod_ 17206 8490 9783_ 6.docx @ 2117 91 @ @ 1  

 

 

 
 

 

21.1. Der Anschlussnehmer/-nutzer trägt die mit der Errichtung und 

 dem Betrieb der Plätze für die Messeinrichtungen entstehenden 

 Kosten. Dies gilt auch für vom Anschlussnehmer/-nutzer 

veranlasste Umbauten oder Verlegungen der Messeinrichtung. 
Pos: 23.4 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Messstellenbetrieb und Messung/U ngeme ssene ele ktrische Verluste, die ... geltend machen. @ 1 9\mod_17 2068 46773 44_6. docx @ 2 1176 4 @ @ 1 

21.2. Ungemessene elektrische Verluste, die nach der Übergabestelle 

 in der elektrischen Anlage des Anschlussnehmers entstehen, 

 kann SWH im Rahmen der Netznutzung geltend 

machen. 
Pos: 23.5 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Messstellenbetrieb und Messung/Sofern und soweit ... im Internet veröffe ntlicht. @ 19\ mod_172 06846 6938 5_6.docx @ 21 1761 @ @ 1  

21.3. Sofern und soweit der Messstellenbetrieb durch SWH 

 durchgeführt wird, gelten für den Messstellenbetrieb mit 

 modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen 

 „Allgemeine Bedingungen des grundzuständigen 

 Messstellenbetreibers Mi�eldeutsche Netzgesellscha= Strom 

 mbH zum Messstellenbetrieb (AB-MSB)“. Die aktuell gül#ge AB- 

 MSB und die Preise für Messstellenbetrieb sind im Internet 

veröffentlicht. 
Pos: 23.6 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Messstellenbetrieb und Messung/ Besondere Regelungen zur Zahlung ... in Rechnung gestellt. @ 19\mod_17 2068 46513 19_6. docx @ 2 1175 8 @ @ 1  

21.4. Besondere Regelungen zur Zahlung des Entgeltes für 

 Messstellenbetrieb bestehen, sofern das intelligente Messsystem 

 eines Letztverbrauchers von einem Dri�en (Einspeiser) mit 

 mi�elbar angeschlossener Erzeugungsanlage zur Ermi�lung der 

 Einspeisemenge mit genutzt wird. 

a) Ergibt sich in diesem Fall die Einbauverpflichtung für das 

 intelligente Messsystem auf Grund der installierten Leistung 

 der Erzeugungsanlage, ist das Entgelt für 

 Messstellenbetrieb grundsätzlich durch den Einspeiser zu 

 zahlen. 

b) Beinhaltet das Messkonzept zusätzlich einen 

 Erzeugungszähler (Erzeugungsmessung) gilt folgendes: Ist 

 auf Grund der installierten Leistung der Erzeugungsanlage 

 die Messung der Stromerzeugung mi�els eines intelligenten 

 Messsystems vorzunehmen, wird die Messung an der 

 Übergabe zum Netz der SWH entsprechend der 

 im Messstellenbetriebsgesetz vorgesehenen einheitlichen 

 Messung ebenfalls mi�els eines intelligenten Messsystems 

 vorgenommen. In diesem Fall wird das Entgelt für 

 Messstellenbetrieb für die Übergabemessung grundsätzlich 

 dem Letztverbraucher bzw. im Falle eines bestehenden 

 kombinierten Vertrages dem Lieferanten des 

 Letztverbrauchers in Rechnung gestellt. Die Höhe des 

 Entgeltes richtet sich nach der installierten Leistung der 

 Erzeugungsanlage. Besteht die Pflicht zum Einbau eines 

3 Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV) in der jeweils 
aktuell gül#gen Fassung 

4 Umsatzsteuergesetz – UStG - in der jeweils aktuell gül#gen Fassung 
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intelligenten Messsystems ebenfalls auf Grund der 

jährlichen Stromentnahme des Letztverbrauchers, so wird 

das höchste fallbezogene Entgelt abgerechnet. Das Entgelt 

für Messstellenbetrieb des intelligenten Messsystems an 

der Erzeugungsanlage (Erzeugungsmessung) wird dem 

Einspeiser in Rechnung gestellt. 
Pos: 24.1 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Ü berschri=en/1. Ebe ne/U - W/Unterbre chung @ 18\ mod_17 19994 8462 22_6.docx @ 2 09697 @ @ 1  

22. Unterbrechung 
Pos: 24.2 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Unterbre chung/<v>T - K urzna me</v> wird ... in Rechnung stellen. @ 19\ mod_1720 6846 18857 _6.docx @ 211 752 @ @ 1  

SWH wird die durch die Unterbrechung und 

Wiederherstellung des Anschlusses bzw. der Anschlussnutzung 

aufgrund von Zuwiderhandlungen des Anschlussnehmers/- 

nutzers entstandenen Kosten in Rechnung stellen. 
Pos: 25.1 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Ü berschri=en/1. Ebe ne/I - L/Informa #onspflichten @ 19\ mod_17 20684 5928 42_6. docx @ 2 11746 @ @ 1  

23. Informa#onspflichten 
Pos: 25.2 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Informa #onspflichten/Der Anschlussnehmer/-nutzer teilt die ... Vordrucken mit. @ 19\ mod_1720 6845 84988 _6.docx @ 211 743 @ @ 1  

Der Anschlussnehmer/-nutzer teilt die erforderlichen personen-/ 

unternehmensbezogenen und technischen Daten, insbesondere 

auch bei Neuanschluss, Einzug oder deren Änderung 

SWH unaufgefordert mit den im Internet 

bereitgestellten Vordrucken mit. 
Pos: 26.1 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Ü berschri=en/1. Ebe ne/I - L/Kündigung de s Netzanschluss- und/oder Anschlussnutzungsver hältnisses @ 1 9\mod_1 72068 4550 978_6. docx @ 21173 4 @ @ 1  

24. Kündigung des Netzanschluss- und/oder 

Anschlussnutzungsverhältnisses 
Pos: 26.2 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Kündigung des Netzanschluss- und/ oder Anschlussnutzungsver hältnisses/Das Netzanschluss - und/oder ... gekündigt werden. @ 19\ mod_172 06845 4161 3_6.docx @ 21 1731 @ @ 1  

24.1. Das Netzanschluss- und/oder das Anschlussnutzungsverhältnis 

kann mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines 

Kalendermonats gekündigt werden. 
Pos: 26.3 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Kündigung des Netzanschluss- und/ oder Anschlussnutzungsver hältnisses/I m Falle einer Kündigung ... des Anschlussnehmers. @ 1 9\mod_1 72068 4532 669_6. docx @ 21172 8 @ @ 1  

24.2. Im Falle einer Kündigung des Netzanschlussverhältnisses endet 

auch das Anschlussnutzungsverhältnis und es erfolgen die 

Außerbetriebnahme und der Rückbau des Netzanschlusses auf 

Kosten des Anschlussnehmers. 
Pos: 26.4 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Kündigung des Netzanschluss- und/ oder Anschlussnutzungsver hältnisses/Das Recht zur Kündigung ... wiederholt vorliegen. @ 19\ mod_172 0684 4983 32_6.docx @ 2 11725 @ @ 1  

24.3. Das Recht zur Kündigung aus wich#gem Grund bleibt unberührt. 

Ein wich#ger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die 

Voraussetzungen zur Unterbrechung des Netzanschlusses oder 

der Anschlussnutzung wiederholt vorliegen. 
Pos: 26.5 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Kündigung des Netzanschluss- und/ oder Anschlussnutzungsver hältnisses/Die Kündigung bedarf der Tex[or m. @ 1 9\mod_17 2068 44074 92_6. docx @ 2 1172 2 @ @ 1  

24.4. Die Kündigung bedarf der Tex[orm. 
Pos: 27.1 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Ü berschri=en/1. Ebe ne/Q - T/ Rechtsnachfolge @ 19\mod_1 7206 84391 446_6 .docx @ 2117 16 @ @ 1  

25. Rechtsnachfolge 
Pos: 27.2 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Re chtsna chfolge/Tri� an Stelle der ... des Netzbetreibers veröffentlicht. @ 19\mod_1 7206 84381 298_6. docx @ 2117 13 @ @ 1  

 

 

 

25.1. Tri� an Stelle der SWH ein anderes Unternehmen in 
die sich aus dem Netzanschluss- und/oder 
Anschlussnutzungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten 
ein, so bedarf es hierfür nicht der Zus#mmung des 
Anschlussnehmers/-nutzers. Der Wechsel des Netzbetreibers 
wird öffentlich bekannt gemacht und auf der Internetseite des 
Netzbetreibers veröffentlicht. 

Pos: 27.3 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Re chtsna chfolge/Anschl ussne hmer/-nutzer können, ... er füllen zu können. @ 19\mod_ 17206 8437 2174_ 6.docx @ 2117 10 @ @ 1  

25.2. Anschlussnehmer/-nutzer können, mit Zus#mmung der 
SWH, die Rechte und Pflichten aus dem 
Netzanschluss- und/oder Anschlussnutzungsverhältnis auf einen 
Dri�en übertragen. Die Zus#mmung wird erteilt, wenn der Dri�e 
die Gewähr dafür bietet, die Verpflichtungen aus dem 
Netzanschluss- und/oder Anschlussnutzungsverhältnis erfüllen zu 
können. 

Pos: 28.1 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Ü berschri=en/1. Ebe ne/Q - T/S chlussbes#mmungen @ 1 8\mod_17 1956 22850 42_6. docx @ 2 0941 7 @ @ 1  

26. Schlussbes#mmungen 
Pos: 28.2 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Schlussbes#mmunge n/Die Vertragspartner werden ... notwendige Infor ma#onen erfolgt. @ 19\mod_ 17206 8434 8501_ 6.docx @ 211 704 @ @ 1 

 

26.1. Die Vertragspartner werden die zur Durchführung des 

Netzanschluss- und/oder des Anschlussnutzungsverhältnisses 

erhaltenen Daten und Informa#onen vertraulich behandeln und 

diese in keiner Weise, weder direkt noch indirekt, an Dri�e 

weitergeben. Dies gilt nicht, wenn Daten und Informa#onen 

öffentlich bekannt sind, aus eigener Arbeit oder durch Dri�e 

rechtmäßig verfügbar waren oder vom Herausgeber 

uneingeschränkt Dri�en zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt 

des Weiteren nicht, wenn eine Offenlegung oder Weitergabe 

dieser Daten oder Informa#onen zur Erfüllung der Pflichten des 

Netzanschluss- und/oder des Anschlussnutzungsverhältnisses, 

gesetzlicher Pflichten, gegenüber einem Wirtscha=sprüfer, zu 

Zwecken der Bilanzkreisabwicklung, zu Zwecken der Abrechnung 

und für gemäß KWKG und EEG notwendige Informa#onen 

erfolgt. 
Pos: 28.3 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Schl ussbes#mmungen/F ür diese Geschä=sbeding ungen gilt ... zu benenne n. @ 19\ mod_17 20684 3391 80_6. docx @ 2 11701  @ @ 1  

26.2. Für diese Geschä=sbedingungen gilt das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland. Vertragssprache ist Deutsch. 

Anschlussnehmer/-nutzer, deren Firmensitz sich nicht innerhalb 

Deutschlands befindet, sind verpflichtet, SWH einen 

inländischen Ansprechpartner zur Klärung aller Fragen mit 

ausreichender Bevollmäch#gung zu benennen. 
Pos: 28.4 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Schl ussbes#mmungen/Sofern die AB-E Verweise ... auf Wunsch zugesandt. @ 19\ mod_ 1720 6843 30188 _6.docx @ 211 698 @ @ 1  

26.3. Sofern die AB-E Verweise auf im Internet veröffentlichte 

Regelungen, Dokumente, Vordrucke oder dergleichen enthalten, 

sind diese unter www.stadtwerke-he�stedt.de eingestellt und 

werden 

auf Wunsch zugesandt. 
Pos: 28.5 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Schl ussbes#mmungen/<v>T - Kurzname</v> ist berech#gt, ... zu bediene n. @ 19\ mod_172 0684 31952 7_6.docx @ 21 1695  @ @ 1  

26.4. SWH ist berech#gt, sich zur Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen aus dem Netzanschluss- und 

Anschlussnutzungsverhältnis Dri�er zu bedienen. 
Pos: 28.6 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Schl ussbes#mmungen/Ergänzungen und Änderungen ... a uch für diese Klausel. @ 1 9\mod_17 2068 35686 57_6. docx @ 2 1169 2 @ @ 1  

26.5. Ergänzungen und Änderungen des Netzanschluss- und/oder 

Anschlussnutzungsverhältnisses bedürfen der Tex[orm. Dies gilt 

auch für diese Klausel. 
Pos: 28.7 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Schl ussbes#mmungen/W erden Allgemeine Bedingungen ... unberührt. @ 19\ mod_ 17206 8355 7825_ 6.docx @ 2116 89 @ @ 1  

26.6. Werden Allgemeine Bedingungen für den Anschluss und/oder die 

Anschlussnutzung mit gesetzlichem Charakter wirksam, die für 

die Anlage des Anschlussnehmers/-nutzer relevant sind, haben 

diese Vorrang vor diesen AB-E. Im Übrigen bleibt das 

Netzanschluss- und Anschlussnutzungsverhältnis unberührt. 
Pos: 28.8 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Schl ussbes#mmungen/Die AB-E ber uhen auf ... Be dingunge n verlangt werden. @ 19\mod_1 7206 83546 940_ 6.docx @ 2116 86 @ @ 1  

 

 

26.7. Die AB-E beruhen auf den derzei#gen technischen, 

wirtscha=lichen und rechtlichen Gegebenheiten. Treten 

diesbezügliche Änderungen ein, so dass es SWH 

und/oder dem Anschlussnehmer/-nutzer nicht zuzumuten ist, das 

Netzanschluss- und/oder Anschlussnutzungsverhältnis zu diesen 

Bedingungen unverändert fortzuführen, so kann vom jeweils 

anderen Partner eine Anpassung an die dann geltenden 

marktüblichen Bedingungen verlangt werden. 
Pos: 28.9 /SW H - VS -W -V-V/AGB/Strom/AB-E/Schl ussbes#mmungen/Sollten einzelne Bes#mmungen ... im Falle einer Regelungslücke. @ 1 9\mod_17 2068 3512 259_6. docx @ 2 1168 3 @ @ 1 

26.8. Sollten einzelne Bes#mmungen unwirksam oder undurchführbar 

sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen 

Bes#mmungen hierdurch nicht berührt. Der Anschlussnehmer/- 

nutzer sowie SWH verpflichten sich, die unwirksame 

oder undurchführbare Bes#mmung durch eine im 

wirtscha=lichen Erfolg ihr nach Möglichkeit gleichkommende, 

wirksame und durchführbare Bes#mmung zu ersetzen. Gleiches 

gilt im Falle einer Regelungslücke. 
Pos: 28.1 0 /SWH - VS-W -V-V/ AGB/Strom/AB-E/Schlussbes#mmunge n/Gerichtsstand ist - soweit gesetzlich zulässig - <v>T - Gerichtsstand</v>. @ 19\ mod_1720 6835 00517 _6.docx @ 211 680 @ @ 1  

26.9. Gerichtsstand ist - soweit gesetzlich zulässig - Lutherstadt Eisleben. 
Pos: 29 /Steuer module/+++++ +++ Seitenumbruch +++ +++++ @ 1\mod_1 5911 84364 231_ 0.docx @ 5807 3 @ @ 1 
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Pos: 30 /SWH - VS-W-V-V/AG B/Strom/AB-E/§ 18 NAV - Ha=ung bei Störungen der Anschlussnutzung @ 1 9\mod_17 2068 34858 18_6. docx @ 2 1167 7 @ @ 1  

Anhang zur AB-E 

§ 18 NAV - Ha=ung bei Störungen der Anschlussnutzung 

(1) Soweit der Netzbetreiber für Schäden, die ein 

Anschlussnutzer durch Unterbrechung oder durch 

Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus 

Vertrag, Anschlussnutzungsverhältnis oder unerlaubter 

Handlung ha=et und dabei Verschulden des 

Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder 

Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt wird, wird 

1. hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleglich 

vermutet, dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

vorliegt, 

2. hinsichtlich der Beschädigung einer Sache 

widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder 

Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei Vermögensschäden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Ha=ung 

für sons#ge Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 

(2) Bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten 

Sachschäden ist die Ha=ung des Netzbetreibers 

gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5 000 

Euro begrenzt. Die Ha=ung für nicht vorsätzlich 

verursachte Sachschäden ist je Schadensereignis 

insgesamt begrenzt auf 

1. 1. 2,5 Millionen Euro bei bis zu 25 000 an das eigene 

Netz angeschlossenen Anschlussnutzern; 

2. 10 Millionen Euro bei 25 001 bis 100 000 an das 

eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern; 

3. 20 Millionen Euro bei 100 001 bis 200 000 an das 

eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern; 

4. 30 Millionen Euro bei 200 001 bis einer Million an 

das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern; 

5. 40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das 

eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern. 

In diese Höchstgrenzen werden auch Schäden von 

Anschlussnutzern in vorgelagerten Spannungsebenen 

einbezogen, wenn die Ha=ung ihnen gegenüber im 

Einzelfall entsprechend Satz 1 begrenzt ist. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von 

Anschlussnutzern anzuwenden, die diese gegen einen 

dri�en Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des 

Energiewirtscha=sgesetzes aus unerlaubter Handlung 

geltend machen. Die Ha=ung dri�er Netzbetreiber im 

Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtscha=sgesetzes ist je 

Schadensereignis insgesamt begrenzt auf das Dreifache 

des Höchstbetrages, für den sie nach Absatz 2 Satz 2 
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eigenen Anschlussnutzern gegenüber ha=en. Hat der 

dri�e Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des 

Energiewirtscha=sgesetzes keine eigenen an das Netz 

angeschlossenen Anschlussnutzer im Sinne dieser 

Verordnung, so ist die Ha=ung insgesamt auf 200 

Millionen Euro begrenzt. In den Höchstbetrag nach den 

Sätzen 2 und 3 können auch Schadensersatzansprüche 

von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden 

einbezogen werden, die diese gegen das dri�e 

Unternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen, 

wenn deren Ansprüche im Einzelfall entsprechend Absatz 

2 Satz 1 begrenzt sind. 

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, seinen 

Anschlussnutzern auf Verlangen über die mit der 

Schadensverursachung durch einen dri�en Netzbetreiber 

im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtscha=sgesetzes 

zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskun= zu 

geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in 

zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre 

Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes 

erforderlich ist. 

(4) Bei grob fahrlässig verursachten Vermögensschäden ist 

die Ha=ung des Netzbetreibers, an dessen Netz der 

Anschlussnutzer angeschlossen ist, oder eines dri�en 

Netzbetreibers, gegen den der Anschlussnutzer 

Ansprüche geltend macht, gegenüber seinen 

Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro sowie je 

Schadensereignis insgesamt auf 20 vom Hundert der in 

Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten 

Höchstbeträge begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 

Satz 1, 4 und 5 gelten entsprechend. 

(5) Übersteigt die Summe der Einzelschäden die jeweilige 

Höchstgrenze, so wird der Schadensersatz in dem 

Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller 

Schadensersatzansprüche zur Höchstgrenze steht. Sind 

nach Absatz 2 Satz 3 oder nach Absatz 3 Satz 4, jeweils 

auch in Verbindung mit Absatz 4, Schäden von nicht unter 

diese Verordnung fallenden Kunden in die Höchstgrenze 

einbezogen worden, so sind sie auch bei der Kürzung nach 

Satz 1 entsprechend einzubeziehen. Bei Ansprüchen nach 

Absatz 3 darf die Schadensersatzquote nicht höher sein 

als die Quote der Kunden des dri�en Netzbetreibers. 

(6) Die Ersatzpflicht en[ällt für Schäden unter 30 Euro, die 

weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursacht worden 

sind. 

(7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den Schaden 

unverzüglich dem Netzbetreiber oder, wenn dieses 

feststeht, dem ersatzpflich#gen Unternehmen 

mitzuteilen. 
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